
 

 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Rathausstraße 6  I  15517 Fürstenwalde/Spree 

 

Dienstsitz Referatsleiter/-in: 
17291 Prenzlau, Grabowstraße 33 

Landesamt für Ländliche 
Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung 
Ref. B2 – Ländliche Neuordnung 

 
Bodenordnungsverfahren Reichenwalde 
Verfahrensnummer: 3001 Q (alt), Verfahrensnummer: 300107(neu) 

 
 

Vorläufige Besitzeinweisung 
 
Im Bodenordnungsverfahren Reichenwalde, Landkreis Oder-Spree, erlässt das Landesamt für Ländliche 
Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung als obere Flurbereinigungsbehörde folgende 

      

Anordnung 
1. Die Beteiligten werden hiermit gemäß § 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in den Besitz der 

neuen Grundstücke eingewiesen. 
 

2. Als Zeitpunkt der Wertgleichheit des eingebrachten Grundbesitzes und der Landabfindung eines 
jeden Teilnehmers wird der 1. September 2023 festgesetzt (§ 44 Abs. 1 Satz 4 FlurbG). Hiervon 
bleiben die in den Überleitungsbestimmungen festgesetzten Zeitpunkte und Regelungen unbe-
rührt. 

 
3. Mit den in den Überleitungsbestimmungen vom heutigen Tag bestimmten Zeitpunkten gehen der 

Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke auf den in der neuen Feldeintei-
lung benannten Empfänger über. Die Beteiligten erhalten also zu diesen Zeitpunkten den Besitz, 
die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke und verlieren den Besitz, die Verwaltung 
und die Nutzung ihrer alten Grundstücke. Insbesondere treten die Erzeugnisse der neuen Grund-
stücke in rechtlicher Beziehung an die Stelle der Erzeugnisse der alten Grundstücke. Soweit an 
Erzeugnissen oder sonstigen Bestandteilen besondere Rechtsverhältnisse bestehen können, gilt 
der Empfänger als Eigentümer der neuen Grundstücke (§ 66 Abs. 1 FlurbG). 

 
4. Die Auslegung des Beschlusses über die vorläufige Besitzeinweisung, der 

Überleitungsbestimmungen, die die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand regeln, der 
Zuteilungskarten und der Liste der neuen Flurstücke wird gemäß den Bestimmungen des 
Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) durch Veröffentlichung im Internet unter 
 
 
https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/flurneuordnung/informationenzubov/bov3rchnwldn1n7q/ 
 
ersetzt. Die Unterlagen sind für die Beteiligten ab dem Tag der öffentlichen Bekanntgabe bis zum 
Ablauf der Rechtsbehelfsfrist einsehbar. 
 

 
 

 

https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/flurneuordnung/informationenzubov/bov3rchnwldn1n7q/
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Ferner können die Unterlagen beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung, Rathausstraße 6 in 15517 Fürstenwalde nach vorheriger telefonischer Anmel-
dung (03361 554522) eingesehen werden. 
 
 

5. Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentümer zur Last fallenden Beiträgen, 
auf Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder auf Regelung des Pachtverhältnisses (§§ 
69, 70 FlurbG) sind - soweit sich die Beteiligten nicht einigen können - gemäß §§ 66 Abs. 2 und 
71 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass dieser Anordnung beim Landesamt für Ländliche 
Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Rathausstraße 6, 15517 Fürstenwalde zu stel-
len. 

 
6. Die rechtlichen Wirkungen dieser vorläufigen Besitzeinweisung enden gem. § 63 Abs. 2 LwAnpG 

i.V.m. § 61 bzw. 63 FlurbG mit der Ausführung des Bodenordnungsplanes (§ 66 Abs. 3 FlurbG). 
 

7. Die nach §§ 34 und 85 Ziffer 5 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschränkungen des Eigen-
tums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes bestehen. Deshalb können - 
soweit in den Überleitungsbestimmungen nichts anderweitiges festgesetzt ist - auch weiterhin 
Änderungen der Nutzungsart, die über den Rahmen eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrie-
bes hinausgehen (z. B. Rodungen, Beseitigung bzw. Neuanlage von Obstanlagen), Errichtungen 
oder Veränderungen von Bauwerken und Einfriedungen, Beseitigung von Bäumen, Beerensträu-
chern, Hecken usw. sowie Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung übersteigen, nur mit Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde vorgenommen 
werden. 

 
8. Die Unanfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes wird zu gegebener Zeit bekannt gemacht. 
 
9. Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzeinweisung wird nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Ver-

waltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 

Gründe 
 

Die Grenzen der neuen Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) sind in die Örtlichkeit übertragen. Die 
Nachweise für Flächen und Wert der neuen Grundstücke liegen vor und das Verhältnis der Abfindung zur 
Einlage eines jeden Beteiligten steht fest. 
 
Die neue Feldeinteilung ist aus den beiliegenden Karten ersichtlich. Den Beteiligten in den Ortslagen 
Kolpin und Reichenwalde wurde die neue Feldeinteilung im Zuge der Ortslagenregulierung angezeigt. 
Die weiteren Beteiligtenwurden zur Anzeige der neuen Feldeinteilung geladen. Den hierzu erschienenen 
Beteiligten wurde die neue Feldeinteilung anhand von Karten erläutert und vor Ort angezeigt. 
 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wurde gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. § 62 Abs. 2 FlurbG 
zu den Überleitungsbestimmungen sowie zu dieser Anordnung am 9. Februar 2023 gehört (§ 25 Abs. 2 
FlurbG). 
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Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung sind daher gegeben. 
 
Durch die vorläufige Besitzeinweisung bleibt das Recht der Beteiligten, gegen den noch vorzulegenden 
Bodenordnungsplan Widerspruch einzulegen, unberührt. Änderungen der Land- und Geldabfindungen 
sind unbeschadet dieser Anordnung im Bodenordnungsplan und in darauffolgenden Rechtsbehelfsver-
fahren möglich. 
 
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwiegenden Interesse der Beteiligten des Verfah-
rens. 
 
Die Mehrzahl der Abfindungsgrundstücke erstreckt sich über Altparzellen verschiedener Teilnehmer. Eine 
aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs hätte zur Folge, dass viele Beteiligte ihre Landabfindung zu 
den in den Überleitungsbestimmungen vorgesehenen Zeitpunkten nicht in Besitz nehmen könnten. Der 
Nutzungswechsel ist grundsätzlich nur zwischen der letzten Ernte und der neuen Pflanzsaison möglich. 
Der Besitzerwechsel ist somit auf diesen engen Zeitraum abzustimmen, eine Verschiebung über diesen 
Zeitraum hinaus hätte weiteren Nutzungsausfall zur Folge. 
 
Die vorläufige Besitzeinweisung soll somit der beschleunigten Durchführung des Bodenordnungsverfah-
rens dienen. 
 
Im Übrigen erwarten die Beteiligten den Besitzübergang in diesem Jahr, um möglichst bald die Vorteile 
der Besitzzusammenlegung auszunutzen und die erforderlichen Umstellungen und Vorbereitungen ein-
leiten zu können. Die Verzögerung der Besitzübernahme hätte deshalb erhebliche Nachteile für die Be-
teiligten zur Folge. 
 

Hinweis über die Erhebung personenbezogener Daten 
 
Im Bodenordnungsverfahren werden personenbezogene Daten von Verfahrensbeteiligten und Dritten 
verarbeitet. Nähere Informationen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) können auf der 
Internetseite  
 
https://lelf.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Information-DSGVO-FBV-nach-FlurbG.pdf 
 
eingesehen werden. Alternativ sind die Informationen auch beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung, Rathausstraße 6, 15517 Fürstenwalde/Spree erhältlich. 

 
 

https://lelf.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Information-DSGVO-FBV-nach-FlurbG.pdf
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   Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Anordnung sowie gegen die Überleitungsbestimmungen kann innerhalb eines Monats beim 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Rathausstraße 6, 15517 Fürs-
tenwalde/Spree Widerspruch erhoben werden. 
 
Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dieses Dokument wurde am 26. April 2023 durch Matthias Benthin im elektronischen Dokumen-
ten- und Vorgangsbearbeitungssystem VISkompakt des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg schlussgezeichnet. 
 


